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Mitteilung aus der Steuerabteilung  

Am 31. März 2023 lief die Frist zur Einreichung der Steuererklärung 2022 ab. Selbstständig Erwer-

bende Steuerpflichtige haben bis Ende Juni Zeit, ihre Unterlagen abzugeben.  

Bereits sind viele Steuererklärungen beim Steueramt eingetroffen. Per Ende Juni werden die ersten 

Mahnungen verschickt. Alle Steuerpflichtigen, welche die Unterlagen 2022 noch nicht eingereicht 

haben, werden gebeten, dies möglichst bald zu tun. In begründeten Fällen, kann beim Steueramt 

ein Gesuch um Verlängerung der Frist zur Einreichung der Steuererklärung gestellt werden. Herzli-

chen Dank für die Zusammenarbeit. 

 

 

Hundesteuer 

Im Mai 2023 wird den Hundehalter/innen die Hundesteuer 2023 in Rechnung gestellt. Die Rechnun-

gen werden aufgrund der Meldungen im Vorjahr sowie des AMICUS-Registers ausgestellt. Um fal-

sche Rechnungen zu vermeiden, bitten wir Sie, Ihre Einträge bei AMICUS zu kontrollieren und die 

Einwohnerdienste (einwohnerdienste@obersiggenthal.ch / 056 296 21 20) bis Ende April 2023 über 

allfällige Änderungen wie Halterwechsel, Neuanschaffung oder Tod eines Hundes zu informieren. 

Die Hundesteuer beträgt wie in den Vorjahren unverändert CHF 120 und ist obligatorisch für Hunde 

im Alter ab 3 Monaten. 

 

 

Tretverbot von Wiesen und Äckern 

Das Betreten von Wiesen und Äckern ist während der Vegetationszeit, das heisst vom 15. April bis 

31. Oktober, verboten. Ebenfalls sind das freie Laufenlassen von Hunden auf fremdem Eigentum so-

wie das Reiten über offenes Gelände untersagt.  Die Bevölkerung wird gebeten, diese Bestimmung 

zu beachten und auf Querfeldeintouren zu verzichten. Auch ist zu beachten, dass das Abstellen 

von Motorfahrzeugen auf den Feldwegen zu Behinderungen bei landwirtschaftlichen Arbeiten füh-

ren kann. Die Landwirte sind für die Einhaltung der Bestimmungen dankbar. 

 

 

Heckenschnittverbot während Brutzeit 

Während der Brutzeit einheimischer Vögel darf kein Radikalschnitt erfolgen. Diese Regelung zum 

Hecke schneiden ist im Schweizer Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) festgelegt. Das bedeutet: 

Zwischen dem 1. März und dem 30. September dürfen keine Hecke geschnitten werden. 

 

 

Fahrtraining Feuerwehr Obersiggenthal 

An den kommenden zwei Samstagen 15. und 22. April 2023 führt die Feuerwehr Obersiggenthal die 

jährlich vorgegebenen Fahrübungen im Dorf durch. Das Ziel dieser Übungen ist das Fahrtraining, 

Verhalten im Strassenverkehr bei Einsätzen, sowie die Erweiterung der Ortskenntnisse. Die Übungen 

finden auf dem ganzen Gemeindegebiet statt. Die Feuerwehr dankt für Ihr Verständnis. 

 

 

Gemeindesaal 

Der Gemeinderat hat entschieden, den Gemeindesaal ab sofort wieder freizugeben für Vermietun-

gen. Das Benützungsgesuch ist auf der Homepage verfügbar. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 

die Abteilung Bau und Planung. 
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